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Kann hier bitte ein Mod, den Offtopic-Spam von @fossi74 und @Trapito entfernen? Mal
abgesehen davon, dass ich als Geschichtslehrer das Kotzen kriege, wenn ich den Unsinn lesen
muss, was hat das mit dem Thema zu tun?

Zum Thema: Das ist in den Bundesländern in Teilen etwas unterschiedlich geregelt, es gibt aber
gewisse Grundsätze die überall gleich sind. Du hast in der Regel keinen Nachteil, außer du hast
Probleme mit der "Moral- und Sittenlehre" der Kirche (Scheidung ist übrigens kein Problem
fossi, die Wiederheirat ist das kirchenrechtliche Problem), aber dann wird dir als Lehrer
eigentlich nicht gekündigt, sondern dein Dienstgeber versucht dich beim Land unterzubringen
(was in der Regel recht problemlos klappt). In NRW ist man übrigens kein Kirchenbeamter,
sondern Angestellter (mit Arbeitsvertrag) in einem beamtenähnlichen Anstellungsverhältnis,
der einzige Nachteil den ich dabei kenne ist, dass du nicht über die Öffnungsaktion in die PKV
kommst. Ein Vorteil davon ist, dass potentielle Klagen nicht vor dem Verwaltungsgericht,
sondern vor dem Arbeitsgericht (teilweise nach Verwaltungsrecht) geklärt werden und dass
Arbeitsgerichte üblicherweise sehr arbeitnehmerfreundlich urteilen. 
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